
Anlage 2 
 
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange  
(Offenlage)  
 
 
 
1. Erftverband, Bergheim mit Schreiben vom 06.08.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Der Hinweis zum ggf. flurnahen Grundwasserstand wird zur Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
2. Landesbetrieb Wald und Holz -Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Eitorf mit 

Schreiben vom 22.08.2012 
 
 Beschlussvorschlag 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

 Abwägung und Begründung 
Mit den Stellungnahmen zur 9. Änderung des Bebauungsplans 20b für das Wohngebiet 
an der Henry-Dunant-Straße (2008) wandte sich der Landesbetrieb gegen die Inan-
spruchnahme der zwischenzeitlich bebauten Teilfläche. Weiterhin forderte er einen Si-
cherheits-(Wald-)abstand von 35 m. Beide Anregungen wurden in Abwägung gegen die 
notwendige Siedlungsentwicklung nicht berücksichtigt. Über dies wurde die verbleibende 
Fläche als Grünfläche festgesetzt, um sie, so die Begründung der Abwägung zur Sat-
zung, "... zu einer erlebbaren und wohnungsnahen Grünfläche ..." auszubauen. Mit der 
vorliegenden Änderung wird dieses Ziel weiter konkretisiert und auf die Errichtung von 
Spielgeräten erweitert. Die grundsätzliche Zielstellung bleibt dabei erhalten. 

 
Rein formal gelten für die Spielplatzfläche die Ausnahmeregelungen des § 43 Landes-
waldgesetz. Der in diesem Bereich rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 20b in der Fassung 
der 9. Änderung setzt hier eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage fest. 
Auf Grund dieser bereits zuvor festgesetzten Nutzung, ist keine Umwandlungsgenehmi-
gung und in der Folge auch keine Ersatzaufforstung erforderlich. 

 
 
3. Polizeipräsidium Bonn -städtebauliche Kriminalprävention- mit Schreiben vom 

29.08.2012 
 
 Beschlussvorschlag 

Die allgemeinen Hinweise zur Kriminalprävention bei öffentlichen Spielplätzen werden zur 
Kenntnis genommen und in die Ausführungsplanung einbezogen. 
 

 Abwägung und Begründung 
Aus dem Bau und der Unterhaltung der großen Zahl öffentlicher Spielanlagen im Me-
ckenheimer Stadtgebiet liegen umfangreiche Erfahrungen in Bezug auf die Vorbeu-
gung gegenüber Vandalismus und Missbrauch der öffentlichen Flächen und Einrich-
tungen vor. Durch die insgesamt reduzierte Anzahl von Anlagen sind sowohl die pra-
xisgerechte Ausstattung als auch die aufwendige Unterhaltung der Anlagen durch die 
Stadt Meckenheim möglich. 
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Die Spielplatzplanung wurde in Versammlungen mit den Nutzern, Anwohnern und Bür-
gern in 3 Veranstaltungen im März/April 2012 beratschlagt. 

 
Die Bedenken, dass Spielplätze das Potenzial besitzen, "Kriminalität und antisoziales 
Verhalten zu erzeugen", werden nicht geteilt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
sich Vandalismus und andere Formen der Kleinkriminalität ohne das Vorhandensein 
von Spielplätzen an anderen öffentlichen oder privaten Orten im Stadtgebiet ein-
schließlich der Nachbarschaft des Plangebietes ebenso zeigen.  

 
Im Rahmen der städtebaulichen Planung sind die Aspekte der Kriminalprävention so 
weit als möglich durch die Lage der Spielfläche zwischen zwei Wohngebieten und die 
Durchwegung des Spielplatzes berücksichtigt. Die weiter erforderlichen Präventivmaß-
nahmen gehen in die Ausführungsplanung des Spielplatzes ein. 

 
 
 
4. Regionalgas Euskirchen mit Schreiben vom 28.08.2012 
 
 Beschlussvorschlag 

Die Hinweise zur Berücksichtigung der Leitungstrassen werden zur Kenntnis genom-
men.  

 
 Abwägung und Begründung 

Bestehende Leitungen sind weder durch Erschließungs- und Baumaßnahmen noch 
durch Ausgleichsmaßnahmen betroffen. 

 
 
 
5. LVR - Amt für Bodendenkmalpflege, Bonn mit Schreiben vom 30.08.2012 
 
 Beschlussvorschlag 

Die Anregung wird durch Hinweis in der Begründung berücksichtigt. 
 
 Abwägung und Begründung 

Da die Stadt Meckenheim auch Trägerin der Objektplanung ist, ist ein Hinweis in der 
Satzungsbegründung ausreichend. 
 
 
 

6. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen 
vor, Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 

 
- Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, Köln 
- AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH, Troisdorf 
- RWE Westfalen Weser Ems Netzservice GmbH, Dortmund 
- Polizeipräsidium Bonn -Führungsstelle/Verkehrsplanung- 
- Bezirksregierung Düsseldorf -Kampfmittelbeseitigungsdienst- 
- Gemeinde Alfter 
- Landesbetrieb Straßenbau NRW -Regionalniederlassung Ville-Eifel-, Euskirchen 
- Rhein-Sieg-Kreis, Siegburg 
- Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf 
- Zweckverband Naturpark Rheinland, Bergheim 
- Stadt Rheinbach 
- Gemeinde Wachtberg 
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